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KAPAZITÄTSVERORDNUNG

Das Schlagwort von der "Kapazi-
tätsverordnung" geistert in der
letzten Zeit durch sämtliche
Hochschulen der Bundesrepublik
Deutschland. Im folgenden Auf¬
satz greift Ernst Mandel, Reg-
Ang. im Dezernat 2 der Gesamt¬
hochschule Paderborn, dieses
Thema auf. Mandel war Sachbe¬
arbeiter für die Durchführung
der Kapazitätsberechnung an
der Gesamthochschule Paderborn
und hat sich von daher sehr
intensiv mit der Problematik
der KapVO und ihrer Durch¬
führung befaßt.

I. DIE DURCHFÜHRUNGDER KAPAZI¬
TÄT S VERORDNUNG

Die Verordnung über die Grund¬
sätze für eine einheitliche Ka¬
pazitätsermittlung und -fest-
setzung für die Vergabe von Stu¬
dienplätzen regelt erstmalig für
alle Bundesländer einheitlich,
wie die Ausbildungskapazität in
personeller und räumlicher Hin¬
sicht an den Hochschulen rechne¬
risch zu ermitteln ist und wie
im Zusammenwirken zwischen Hoch¬
schulen und staatlichen Stellen
das Verfahren bis hin zur for¬
mellen Festsetzung der Zulas¬
sungshöchstzahlen für ein künf¬
tiges Semester ablaufen soll.

Die gemäß § 24 am 1. August 1974
in Kraft getretene KapVO wird zu-r
nächst in Form eines einjährigen
Vorlaufs eingeführt und anschlies
send in einem zweijährigen Probe¬
lauf erprobt. Am 30. September
1977 tritt die KapVO wieder außer
Kraft (§ 24 KapVO), um durch ei¬
ne neu zu verabschiedende Kapa¬
zitätsverordnung ersetzt zu wer¬
den. Der Vorlauf soll für das Som
mersem-ester 1975 und das Winter¬
semester 1975/76 zusammen durch¬
geführt werden, da gemäß Anlage
1 KapVO eine jährliche Aufnahme¬
quote zu ermitteln ist. Es sind
bundeseinheitliche Erhebungs- und
Berechnungsformulare entwickelt
worden, die der Verwaltungsaus¬
schuß der ZVS am 10. September
1974 verabschiedet hat.

Gleichzeitig ist dabei festge¬
stellt worden, welche Alterna¬
tivenberechnungen neben der Stan¬
dardberechnung mit den Richtwer¬
ten der Anlage 2 der Verordnung
durchgeführt werden sollen. Die
Ergebnisse und Stellungnahmen
zum Vorlauf sind voraussichtlich
bis zum 30. April 1975 bei der
ZVS in Dortmund einzuliefern. Sie
werden dort innerhalb der drei
folgenden Monate bis zum 31. Ju¬
li 75 ausgewertet. Bis zum 30.
September 1975 ist eine Beschluß-
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fassung über die Veränderungen
der KapVO durch den Verwaltungs¬
ausschuß der ZVS vorgesehen, so¬
weit die KapVO aufgrund der Er¬
fahrungen des Vorlaufs für den
zweijährigen Probelauf verän¬
dert werden muß.

Auf seiner 12. Sitzung am 30.
Mai 1974 hat der Verwaltungs¬
ausschuß der ZVS u.a. folgen¬
de Beschlüsse gefaßt: "Der Ver¬
waltungsausschuß geht davon aus,
daß der Vorlauf im Hinblick auf
seine Bedeutung als eine Erpro¬
bung der Kapazitätsverordnung,
zu dem Zweck der Sammlung von
Erfahrungen, einer eingehenden
Auswertung bedarf. Dabei ist es
Meinung des Verwaltungsausschus¬
ses, daß, sofern die Ergebnisse
der Auswertung des Vorlaufs eine
Änderung der Kapazitätsverord¬
nung nahelegen, diese so recht¬
zeitig erfolgen muß, daß sie
noch zum Probelauf (Beginn: Som¬
mersemester 1976) wirksam werden
kann.

Mit der Auswertung des Vorlaufs
sollen zur zeitlich begrenzten
Unterstützung der Organe der Zen¬
tralstelle und zur Vorbereitung
der Entscheidungen des Verwaltungs¬
ausschusses zwei ad-hoc-Gremien
befaßt werden:

a) Eine Lenkungsgruppe, die sich
aus dem Vorsitzenden des Ver¬

waltungsausschusses und seinen
beiden Stellvertretern, dem Vor¬
sitzenden des Beirats und seinem
Stellvertreter und dem Präsiden¬
ten der WRK zusammensetzt.

b) Eine Sachverständigengruppe,
die der Lenkungsgruppe zu¬

arbeitet. In ihr wirken alle Län¬
der und Vertreter der Hochschulen
zusammen. Dabei ist seitens der
Hochschulen funktionalen Ge¬
sichtspunkten (wie z. B. Hoch¬
schularten und - fächern) Rech¬
nung zu tragen.

Die Lenkungsgruppe und die Sach¬
verständigengruppe sollen über
ein Arbeitsinstrument (Projekt¬
gruppe) verfügen, das bei der
Zentralstelle anzusiedeln ist.

Die Lenkungsgruppe hat die Aufga¬
be, die Arbeiten der Sachverstän¬
digengruppe durch Festlegung des
Auswertungsformulars, Vorgaben
für die Auswertung und Abgren¬
zung des Adresskreises zu len¬
ken. Außerdem soll sie den Bei¬
rat der ZVS laufend über die
Ergebnisse der Auswertung unter¬
richten, die Ergebnisse hoch¬
schulpolitisch bewerten und die
rechtsmäßigen Konsequenzen aus
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dem Verlauf in Vorschläge um¬
setzen. Die Lenkungsgruppe soll
der Projektgruppe ihre Arbeits-

1)aufträge geben.

Die Sachverständigengruppe (Zu¬
sammensetzung: 11 Länder, 9 Hoch-
schulvert-eter und ein Vertreter
des Bundesministeriums für Bil¬
dung und Wissenschaft soll die
für die Erfüllung der Aufgaben
der Lenkungsgruppe notwendigen
Entscheidungsunterlagen vorbe¬
reiten und die Lenkungsgruppe
über den Stand der Auswertung
unterrichten. Sie soll außerdem
die Methoden zur Auswertung der
Ergebnisse des Vorlaufs festle¬
gen, die Eignung der in Anlage
2 der Kapazitätsverordnung nie¬
dergelegten Parameter aufgrund
der Ergebnisse des Vorlaufs über¬
prüfen, ebenso wie die Frage des
Einbaus der Sickerquote und die
Möglichkeit der Einbeziehung von
Fachhochschulen, pädagogischen
Hochschulen und der Medizin. Sie
soll die Auswertungsergebnisse
und Änderungsvorschläge in leicht
verständlicher Form darstellen,
andere methodische Ansätze prü¬
fen und sie ggfs. der Lenkungs¬
gruppe vorschlagen. Schließlich
soll die Sachverständigengruppe
den von der Projektgruppe vorzu¬
bereitenden Abschlußbericht über

den Vorlauf an die Lenkungsgruppe
2)erstatten. '

Zur Erledigung Ihrer Aufgaben
bedient sich die Sachverstän¬
digengruppe mehrerer Arbeits¬
gruppen, die für problembezo¬
gene Aufgaben (z. B. Arbeits¬
gruppe Auswertung) oder fach¬
bezogene Aufgaben (z. B. Ar¬
beitsgruppe Medizin) gebildet
worden sind.

Die bei der ZVS auzusiedelnde
Projektgruppe (geplante Zusam¬
mensetzung: 1 Schreibkraft,
2 Beamte/Angestellte des geho¬
benen Dienstes und 2 Beamte/
wissenschaftliche Mitarbeiter
des höheren Dienstes der HIS-
GmbHjhat die Aufgabe, grund¬
sätzlich alle vorbereitenden
und begleitenden Arbeiten zur
Auswertung des Vorlaufs durch¬
zuführen. Außerdem soll sie
den Entwurf des Abschlußberichts
für die Sachverständigengruppe
erstellen.

Die während der Phase des Vor¬
laufs und des Probelaufs wich¬
tigen überregionalen Gremien
sind in der folgenden Übersicht
noch einmal dargestellt:
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WRK KMK

Arbeitsgruppen:
Ausländer-
zülassung

Härtefälle

Verwaltungs-
aussr.huß

Unterausschüsse:

Haushalt Grundsatzfragen
Vergabe VO Kapszitäts VO

ad-hoc-Gremien für den
Vorlauf und Probelauf:

Lenkungsgruppe

Sachverständigengruppe

Arbeitsgruppen :_
Auswertung, Medizin . . .

Projektgruppe
bei der ZVS
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VORLAUFPHASE DER KAPAZITÄTSVERORDNUNG

— >

0 Ausgangssituation am 20.9.1974
Länder: Die einzelnen Länder sind im Besitz
der notwendigen Unterlagen zur Durchfüh¬
rung des Vorlaufs; dazu gehören insbeson¬
dere die Erhebungs- und Berechnungsbogen.
Die Erhebungsbogen sind um landesspezifi¬
sche Details (Personaistruktur, Deputate)
unverzüglich zu erganzen. Der Terminplan
für den Ablauf de; Vorlaufs ist bekannt. Die
Kapazitätsverordnung ist in Kraft getreten.
Hochschulen: Die Hochschulen sind darüber
informiert, für welche Fächer und nach wel¬
chen Vorschriften (Verordnung) die Berech¬
nung des Vorlaufs erfolgt.
ZVS: Die bei der Zentralstelle eingesetzte
Projektgruppe beginnt sukzessive ab 1. Sep¬
tember 1974 mit der Arbeit.

*

1 Die Länder haben die Erhebungs- und Be-
rechmingsunterlagen den Hochschulen zuge¬
leitet und diese aufgefordert, im P.ahmcn ei¬
ner vorgegebenen Fristsetzung die Berech¬
nungen durchzuführen. Im Anschreiben soll¬
ten Erläuterungen zu landesspezifischen Fra¬
gen (z.B. Deputate, Abstimmungsverfahren)
enthalten sein.

*

2 Die nachschrien erarbeiten:
a) einen Dateneifassungsplan,
b) einen integrierten Venintworthohkeits-

plan und I crminplnn.

3 Die liorhsr luden Ir.ben den i.iatenc.i fas¬
sungsplan, Verantwo!il'i.iikeits- und 'leimir.-
p!an festgelegt und die lleiet'hnuiig eing..'i> i-
tet

*

4 Die Ssehverständigengfiinpe hat einen er¬
sten Eti.il'iuug.saustauseh üher das bishei ab-
geläutt ne Verfahren, Über den F.rl.ihrungs-
austausch wird Bericht an die Lcnkiings-
giuppc gegeben.

5 Die Erhebungsbogen werden dem Kultus¬
ministerium zurückgesandt (10.12.1974).

*

6 Die Länder überprüfen die eingegangenen
Unterlagen eingehend, setzen sich hinsicht¬
lich auftretender Verständnisschwierigkeiten
kurzfristig mit der Hochschule in Verbin¬
dung - unproblematisches Material, zu dem
bei der Abstimmung keine Differenzen zu
erwarten sind, wird sofort an die Projekt-
gmppc weitergegeben - und stellen einen
Fragenkatalog zur Vorbereitung der Gesprä¬
che auf und fertigen erforderlichenfalls eige¬
ne Berechnungen an.

*

7 Die Sachverständigengruppe schließt den
Zwischenbericht (vergl. Ziff. 4) ab.
Die Auswertung des dann vorliegenden Ma¬
terials beginnt. Die Sachverständigengruppe
bespricht die ersten Erfahrungen mit den
vorliegenden Ergebnissen und Berechnungs¬
abläufen und legt daraufhin nähere Einzel¬
heiten für die weitere Auswertung fest.
Die Sachversländigcngruppe bildet erforder¬
lichenfalls fache:- oder hochschulorientierte
Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppen haben
die Aufgabe, nach Vorbereitung durch die
ZYS-Prqjektgruppc das Material vorlaufig zu
bewerten und Vorschläge für die Auswer¬
tung zu machen.

*
8 Die Gespräche über die vorgelegten Kapa-
zitätsberechnungen sind abgeschlossen.
Nach, Abschluß der Gespräche mit den
Hochschulen überprüfen sowohl diese als
auch die sre'iilkUe Seht aufgrund der ir. der
Besprechung vorgebrachten Argumente ih r t
ursprüngliche Berechnung.

*

9 Det Zwischenbericht wirrt im, die in Zu¬
stand 7 angesprochenen Fragen fortgescluie-
hi-n. Das Eircbnis wird der Lenkiüigsgruppe
vorgelegt zur Einleitung eventueller Korrek¬
turen der Verordnung.

10 Die revidierten Vorschläge der Hochschu¬
len gem. § 20 Abs. 3 werden den (Ministe¬
rien) zugesteht (10.2.1975) und der Zentral¬
stelle ;« die Projektgruppe zugeleitet.

*

11 Aufgrund der bereits vorliegenden Erfah¬
rungen mit dem abgelaufenen Verfahren
bereitet die Sachverständigengruppe die Ein¬
zelheiten der überregionalen Auswctung
vor. Anfallende Dctailaufgaben und -Zustän¬
digkeiten werden verteilt.
Die Lander berichten der Sachverständigen¬
gruppe über die Erfahrungen mit dem Ver¬
fahren.

*

12 Die Saclwerständigengnippc setzt ihre
Auswertungsaibe.it fort. Der Bericht wird
um die in Nr. 11 genannten Fragen in der
Sachverstand igengruppc erörtert. Die Pro¬
jektgruppe wird beauftragt, einen Entwurf
des insoweit erweiterten Berichts der Sach¬
verständigengruppe vorzulegen.

*

13 Der Bericht zu den in Nr. 4, 7 und II
genannten Fragen wird der Lenkungsgruppe
vorgelegt.
Die Sachverstand igengruppc leite', die Aib.'i-
ten für den Abschlußbericht (Ziff. 14) ein.

*

14 Die Sachverständige'i'_-«i"<pcerstellt ihren
ScMußbirieht (15.5. Ii//», in ihm soü'c mv
besondere angesprochen weiden:
a) prinzipielle Brauchbar',.cit der Methode;
b) An/anl und Alt du in die Berechnung

e-iiliezogeutii Parameter;
c) Katalrv; der Lehrveranstaltungen;
d) Priori täisvorschriftcn;
e) I ÖMingsweg:
1") Eignung des V« rfahiens, läehspezifisch

um! hiithschulsiK'ZifiM'h betrachtet.
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II. DIE DURCHFÜHRUNGDER BERECH¬
NUNGEN NACH DER KAPAZITÄTS¬
RECHT SVERORDNUNG (KapVO) AN
DER GESAMTHOCHSCHULE PADER-
BORN

Die "Verordnung über die Grund¬
sätze für eine einheitliche Ka¬
pazitätsermittlung und -fest-
setzung zur Vergabe von Studien¬
plätzen (KapVO)" vom 15. Juli 74
ist gemäß § 24 am 1. Aug. 1974
in Kraft getreten.

Ihre Grundlage ist Artikel 12
Absatz 1 Nr. 8 des Staatsver¬
trages über die Vergabe von Stu¬
dienplätzen vom 20. Oktober 1972.

Mit Erlaß des Ministers für Wis¬
senschaft und Forschung des Lan¬
des Nordrhein-Westfalen (I A 6 -
6511) vom 23. September 1974,
wurden die Hochschulen des Lan¬
des Nordrhein-Westfalen aufge¬
fordert, den Vorlauf zur Erpro¬
bung der KapVO durchzuführen
und die Kapazitätsermittlungen
bis zum 10.12.1974 an das Mi¬
nisterium für Wissenschaft und
Forschung des Landes NW zu sen¬
den.

Gemäß Ablaufplan für den Vor¬
lauf der KapVO haben die Fach¬
bereiche Kapazitätsbeauftragte

pro Studienfach benannt.
Im Rahmen einer Informations¬
veranstaltung über die KapVO
am 17. 10. 1974 wurden die we¬
sentlichen Grundzüge der Kap¬
VO dargestellt und die Daten¬
erhebungsblätter den Kapazi¬
tätsbeauftragten erläutert.
Innerhalb des sog. Vorlaufs
soll das Kapazitätsmodell der
KapVO hinsichtlich Funktions¬
fähigkeit und Praktikabilität
geprüft werden. Auf dieser Sit¬
zung wurde außerdem beschlos¬
sen, daß die Kapazitätsbeauf¬
tragten vom Dez. 2 eine Bei¬
spielrechnung und Angabe über
Studentenzahlen und Stellen er¬
halten.

Diese Materialien wurden den
Kapazitätsbeauftragten bis zum
25.10.1974 zugestellt und diese
gebeten, die Datenerhebungs¬
blätter möglichst vollständig
bis zum 8. 11. 1974 an das Dez.
2 zu senden.

Auf Vorschlag des Dezernates 2
hat das Gründungsrektorat in
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seiner Sitzung am 16.10.1974- der
Einsetzung einer "ad-hoc-Arbeits-
gruppe Kapazitätsangelegenheiten"
zugestimmt. In die Arbeitsgruppe
wurden folgende Herren berufen:
Draeger, Heichert, Lenzing, Ro¬
der sowie Vertreter der Verwal¬
tung (Dez. 2). Nachträglich be¬
nannt wurde Herr Klaus als stu¬
dentischer Vertreter.

Die "ad-hoc-Arbeitsgruppe Kapa¬
zitätsangelegenheiten" hat in
ganztägigen Beratungen am 25.
und 26.11.1974 die Datenerhe¬
bungsblätter gemeinsam mit dem
Kapazitätsbeauftragten des je¬
weiligen Faches erörtert. Ins¬
gesamt wurden 32 Fächer gerech¬
net. Erörtert und überprüft wur¬
de" in den jeweils halbstündigen
Gesprächen in erster Linie (so¬
weit Studienordnungen nicht vor¬
lagen) die Art der Quantifizie¬
rung in Vorlesungen, Übungen, Se¬
minaren etc. Es wurde weiterhin
mit allen Fächern das Maß der Ge¬
wichtung bei Betreuung von Exa¬
mensarbeiten und die (oft abwei¬
chend von den Parametern der Kap-
VO) eingesetzten Gruppengrößen
bei Übungen, Seminaren und Prak¬
tika diskutiert. Ebenso sind vor¬
gelegte Alternativrechnungen mit
der Standardrechnung nach der Kap-
VO verglichen worden, wie auch die
Möglichkeit der Abweichung von den

Anteilsquoten bei der Berech¬
nung aufmerksam gemacht wurde.

Die Kapazitätsbeauftragten und
das Dez. 2 haben auf Grund die¬
ser Beratungen endgültige Be¬
rechnungen bis zum 2.12.1974
vorgelegt. Die Fachbereichs¬
räte haben am 29.11.1974 die
Berechnungen erörtert und ver¬
abschiedet.

Die neuen Berechnungen hat die
ad-hoc-Arbeitsgruppe in einer
Sitzung am 6.12.1974 mit den
Erstberechnungen verglichen und
eine Stellungnahme der Gesamt¬
hochschule Paderborn zum Vor¬
lauf der KapVO erarbeitet.

Die Berechnungen und die Stel¬
lungnahme sind am 9.12.1974 an
den Minister für Wissenschaft
und Forschung geschickt worden.
Der bundeseinheitliche Abgabe¬
termin (10.12.1974) konnte so¬
mit eingehalten werden.

Die Mitglieder des Gründungs¬
rektorats haben auf der Sit¬
zung am 9.12.1974 Kenntnis von
der Durchführung des Vorlaufs
der KapVO genommen und stimmen
der abschließenden Stellung¬
nahme zu.
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Der Gründungssenat hat in seiner
Sitzung am 18.12.1974 der Stel¬
lungnahme der ad-hoc-Arbeitsgrup-
pe zugestimmt.

Am 12.12.1975 werden die Erörte¬
rungen zum Vorlauf der KapVO im
Ministerium für Wissenschaft und
Forschung beginnen.

Als Abschluß ihrer Tätigkeit hat
die ad-hoc-Arbeitsgruppe eine Stel¬
lungnahme zum Vorlauf der KapVO
abgegeben, deren wesentlicher Aus¬
zug wie folgt lautet:

1. Die Gesamthochschule Paderborn
anerkennt die Notwendigkeit,
durch einheitliche und ver¬
gleichbare Kapazitätsermittlun¬
gen den Anforderungen des nu-
merus-clausus-Urteils des Bun¬
desverfassungsgerichts vom 18.
Juli 1972 und den Bestimmungen
des Staatsvertrages über die
Vergabe von Studienplätzen vom
20. Oktober 1972 gerecht zu
werden.

2. Die Gesamthochschule Paderborn
stellt mit allem Nachdruck fest,
daß das in der KapVO angewandte
Berechnungsverfahren ihrer An¬
sicht nach nicht so entwickelt
ist, daß die Festsetzung von
Studentenhöchstzahlen, die Er¬
mittlung von Planungsdaten und

10

Konsequenzen für die Haushalts¬
entwicklung auf die Ergebnisse
Berechnungsverfahrens gestützt
werden können.

3. Die einheitliche Ermittlung und
Festsetzung von Kapazitäten im
Geltungsbereich des Staatsver¬
trages setzen Einheitlichkeit
oder zumindest Vergleichbarkeit
der nomativen Eingabedaten vor¬
aus. Das Berechnungsverfahren
der KapVO basiert auf normativen
Satzungen, die im o. a. Geltungs¬
bereich keineswegs einheitlich
sind. Im einzelnen betrifft die¬
ses :

- Aufgabenstellung der Gesamt¬
hochschulen

Die Gesamthochschulen vereini¬
gen gem. § 1 Gesetz über die
Errichtung und Entwicklung von
Gesamthochschulen im Lande
Nordrhein-Westfalen (Gesamt¬
hochschulentwicklungsgesetz)
vom 30.Mai 1972 die von Uni¬
versitäten, Pädagogischen
Hochschulen und Fachhochschu¬
len wahrzunehmenden Aufgaben
in Forschung, Lehre und Stu¬
dium mit dem Ziel der Inte¬
gration. Dieser gegenüber den
Aufgaben der Universitäten
erweiterten Aufgabenstellung
entspricht ein in seiner Sturuk-
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tur differenzierter Lehrkörper
(Fachhochschullehrer und Lehr¬
körper der wissenschaftlichen
Hochschulen). Zumindest für die
Gesamthochschulen erscheint da¬
her das in Anlage 1 zur KapVO
unter I 2 2.1 letzter Absatz
dargestellte Berechnungsver¬
fahren:

"Es wird grundsätzlich davon
ausgegangen, daß die Vorle¬
sungen einer Lehreinheit von
den Studenten aller zu betreuen¬
den Studieneinheiten als ge¬
meinsam besucht werden. Als
v sind daher nur solche

qik
Veranstaltungen zu erfassen,
die eigens für nicht betreute
Studieneinheiten angeboten
werden müssen."

zur Ermittlung der nachzufra¬
genden Vorlesungsstunden pro¬
blematisch.

- Lehrdeputate

Das Berechnungsverfahren der
KapVO baut konstitutiv auf Lehr¬
deputaten auf, ohne daß in den
Ländern die Struktur des Lehr¬
körpers und dessen Regellehr¬
verpflichtung einheitlich ge¬
regelt ist.

Die Lehrdeputate, die für die
Kapazitätsberechnung zugrunde
gelegt worden sind, kann die Ge¬
samthochschule Paderborn nur als
reine Rechengrößen auffassen.
Lehrdeputate sind z. Zt. für
weite Bereiche des Lehrkörpers
nicht definiert (z. B. Akademische
Räte, Studienprofessoren, Wissen¬
schaftliche Assistenten usw.).
Eine Festlegung auf die ange¬
gebenen Richtzahlen widerspricht
der Wahrnehmung der Aufgaben
einer wissenschaftlichen Hoch¬
schule und wird zu einer erheb¬
lichen Beeinträchtigung der
wissenschaftlichen Arbeit und
der Qualität der Lehrveranstal¬
tungen führen.

Für die Gruppe der Fachhochschul¬
lehrer ist zwar derzeit schon
ein Lehrdeputat festgelegt. Die¬
ses ist jedoch auf die Wahrneh¬
mung der Aufgaben einer Fach¬
hochschule zugeschnitten und muß
unter Berücksichtigung der er¬
weiterten Aufgaben einer Gesamt¬
hochschule neu festgelegt werden.

Das Berechnungsverfahren der
KapVO geht von einer in allen
Bundesländern analogen Personal¬
struktur aus; diese ist z. Zt.
nicht vorhanden, so daß mit die¬
sen Rechengrößen keine vergleich-
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bare Kapazität ermittelt wer¬
den können.

- Lehrveranstaltungsarten

Die KapVO schreibt hier den Ist-
Zustand fest und berücksichtigt
nicht, daß im Zuge der Studien¬
reform einige Fächer Unterrichts¬
formen entwickelt haben, die
nicht in das gängige Schema von
Vorlesung, Seminar und Prakti¬
kum passen.

Die vorgegebenen Veranstal¬
tungsarten sind keineswegs
differenziert genug, um spe¬
zifische Unterrichtsformen zu
erfassen (z. B. wäre ein neuer
k-Typ notwendig für Frontal¬
unterricht mit begrenzter Grup¬
pengröße und Diskussion). Die
Einbeziehung von Staatsexamens¬
arbeiten ist in der KapVO nicht
vorgesehen. Wenn allerdings
auch bei Staatsexamensarbei¬
ten vergleichbare Kriterien
einer Diplomarbeit gegeben sind,
dann ist die Betreuung von
Staatsexamensarbeiten kapa¬
zitätsmäßig zu berücksichtigen.

- Anrechnungsfaktoren

Das Berechnungsverfahren der
KapVO legt eine quantitative
Gewichtung der Lehrveranstal¬
tungsarten zugrunde.

Jede Regelung dieser Art birgt
aber die Gefahr in sich, daß
sie sich als normativer Ein¬
griff in die wissenschaftliche
Lehre und das Studium auswirkt.
Das gilt sowohl für das Verhält¬
nis der Hochschularten zuein¬
ander wie der Lehrveranstaltungs¬
arten untereinander.

Die Anrechnungsfaktoren müßten
den besonderen Gegebenheiten
der Fächer stärker angepaßt
werden. Z. B. sind die schul¬
praktischen Übungen (Fachprakti¬
ka) in der Vorbereitung und der
Durchführung der Entwürfe mit
ihrer Nachbesprechung mit
f = 0,33 unterbewertet. Ein
mindestens doppelt so hoher
Anrechnungsfaktor ist gerecht¬
fertigt.

Es erscheint der Gesamthoch¬
schule nicht gerechtfertigt,
hinsichtlich des Anrechnungs¬
faktors von Praktika Fachhoch¬
schullehrer in den Studien¬
gängen, die Studiengängen an
Fachhochschulen entsprechen
(K = 9), und in den integrier¬
ten Studiengängen (K = 6) unter¬
schiedlich zu behandeln. Die
in der KapVO vorgesehene Re¬
gelung bedeutet für in inte¬
grierten Studiengängen tätige
Fachhochschullehrer eine de-facto-
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Erhöhung ihres Lehrdeputats,,
sofern sie dort Praktika durch¬
führen.

Es erscheint der Gesamthoch¬
schule Paderborn problema¬
tisch, für Seminare und Übun¬
gen Arbeitsform und Gruppen¬
größen normativ festzusetzen.
Die in der KapVO vorgenommenen
Festlegungen berücksichtigen
nicht aus fachspezifischen Not¬
wendigkeiten resultierende Un¬
terschiede in Arbeitsform und
Gruppengröße. Es wird empfoh¬
len, die Gruppengrößen für
Übungen und Seminare unter
Berücksichtigung fachspezi¬
fischer Gegebenheiten fest¬
zulegen. Z. B. sind in den
ingenieur-technischen und
naturwissenschaftlichen Fä-

>^ ehern die in der KapVO zu¬
grunde gelegten Gruppengrößen
teilweise aus Sicherheits¬
gründen nicht annehmbar.

4. Die KapVO verzichtet aus¬
drücklich darauf, Aufbaustu- .
dium und Kontaktstudium als
eigene Studieneinheit zu be¬
rücksichtigen. Sie unter¬
stellt damit indirekt, daß
die hierfür auszuwendende
Lehre mit der Regellehrver¬
pflichtung abgedeckt wird.

5. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
ist erkennbar, daß die KapVO
den Besonderheiten fachspe¬
zifischer, studienspezifischer
und regionaler Art nicht hin¬
reichend gerecht wird.

Anmerkungen;
1) Die Lenkungsgruppe besteht z.

Zt. aus folgenden Mitgliedern:
1. Vorsitzender des Verwal¬
tungsausschusses der ZVS: Pia-
zolo, KM Baden-Württemberg;
2. Stellvertretender Vorsitzen¬
der des Verwaltungsausschusses:
Professor Denninger, Hessisches
KM; 3. Stellvertretenden Vor¬
sitzender des Verwaltungsaus¬
schusses: Dr. Schnoor, Mini¬
sterium für Wissenschaft und
Forschung Nordrhein-Westfalen;
4. Vorsitzender des Beirats der
ZVS: Prof. Scheer, Universi¬
tät Würzburg; 5. Stellvertre¬
tender Vorsitzender des Bei¬
rats: Dr. Fischer-Appelt, Uni¬
versität Hamburg; 6. Präsident
der Westdeutschen Rektorenkon¬
ferenz: Professor Roellecke
(künftig: Professor Knopp).

2) Mitglieder der Sachverständi¬
gengruppe sind:
A) Vertreter der Länder

1. Kultusministerium Baden-
Württemberg: Hecksteden;

2. Bayerisches Staatsmini¬
sterium für Unterricht
und Kultus: Dr. Bergmann

3. Senator für Wissenschaft
und Kunst, Bremen: Pagel

k. Senator für Wissenschaft
und Kunst, Berlin: Alex

5. Behörde für Wissenschaft
und Kunst, Hamburg: Dr.
Braun;

6. Hessisches Kultusmini¬
sterium: Wolf;

7. Niedersächsisches Kul¬
tusministerium: Neizel

8. Minister für Wissenschaft
und Forschung des Landes
NW: Marquardt;
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9. Kultusministerium des Lan¬
des Rheinland-Pfalz:
Dr. Großhreutz;

10. Ministerium für Kultus,
Unterricht und Volksbil¬
dung des Saarlandes:
Huber;

11. Kultusminister des Landes
Schleswig-Holstein: Lützen

12. Bundesministerium für Bil¬
dung und Wissenschaft: Dr.
Dieter Swatik;

B. Sachverständige der Hochschulen:
1. Prof. E. Standop, Würzburg

- Anglistik -
2. Prof. D. Puppe, Heidelberg,

- Mathematik -
3. Prof. W. Hardegg, Heidel¬

berg, - Medizin -
4. Prof. W. Bihn, Köln

- Wirtschaftswissenschaften -
5. Prof. H.J. Frank, Flensburg

- Päd. Hochschulen -
6. Dipllng. J. Uthoff, Frankfurt

- Fachhochschulen -
7. Dr. Ing. D. Könke, Hannover

- Ingenierwissenschaft -
8. Dr. Rotter, Bonn-Bad Godes-

gerg - Westdeutsche Rekoten-
konferenz-

9. B. Seeliger, Hamburg, Pla¬
nungsstab Universität Hamburg-

AUSBAUPLÄNE FÜR DIE GESAMTHOCHSCHU¬
LE PADERBORN

Nach dem "Vierten Rahmenplan für
den Hochschulbau", der die Jahre
1975 bis 1978 einschließt, soll
der Ausbau der Gesamthochschule
Paderborn kontinuierlich fortge¬
setzt werden.

Insgesamt 45. Mill DM wollen da¬
nach die Bundes- u. Landesre¬

gierung im Jahre 1975 für Er-
weiterungs- u. Neubauten be¬
reitstellen. Der größte Teil
dieser Summe - genau 26,7 Mill.
DM - wird für Hochbaumaßnahmen
im 1. Bauabschnitt der GH Pa¬
derborn verwendet. Daneben wer¬
den Ersteinrichtungen und Er¬
schließungsmaßnahmen aus diesen
Geldern finanziert werden.

r\

Bis zum Jahre 1977 sollen alle
Baumassnahmen am 1. Bauabschnitt
abgeschlossen sein. Nach den
Plänen des nordrhein-westfäli-
schen Wissenschaftsministeriums
wird dann dieser Bauabschnitt
insgesamt 98,97 Mill DM gekostet
haben.

Bis 1974 betrugen die Mittel,
die von der Bundes- u. Landes¬
regierung je zur Hälfte getra¬
gen werden, 129,777 Mill. DM
für die Gesamthochschule Pader¬
born lt. einer Statistik des
Bundesministers für Bildung und
Wissenschaft. Für die kommenden
Jahre sind Ausgaben in Höhe von

39,7 Mill DM für 1976
41,1 Mill DM für 1977
32,7 Mill DM für 1978

vorgesehen. Nähere Angaben für
die Verwendung dieser Gelder
macht der "Vierte Rahmenplan für
den Hochschulbau" noch nicht.
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